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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1993

Rechtssatz

Aufhebung des Straferkenntnisses und Einstellung des Strafverfahrens, wenn in dessen Spruch dem Berufungswerber

eine Hinterziehung der Parkgebühr angelastet wird, in der Begründung jedoch nur davon die Rede ist, daß er der in § 6

Abs. 1 lit. b OöParkGebG normierten Auskunftspflicht nicht nachgekommen ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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